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Inhalt des Reichs-Gesetzblatts.
2V8. 222. Das zu Berlin am 20. Februar 1906 aus¬
gegebene 6. Stück des Reichs-Gesetzblattesenthält:

Nr. 3197. Bekanntmachung, betreffend Ergänzung des
Militärtarifs für Eisenbahnen und Änderung der Anlagen
V und VI zur Militär-Transport-Ordnung für Eisen¬
bahnen. Vom 16. Februar 1906.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Zentral-Behörden.

209. 254. Die von den Landespolizeibehördenerlassenen
Verbote der Einfuhr von Schafen aus Österreich - Ungarn
werden hiermit vom 1. März d. Js. ab nach Maßgabe
des an diesem Tage in Kraft tretendenViehseuchenüber¬
einkommens zwischem dem Deutschen Reiche und Öster¬
reich-Ungarn insoweit aufgehoben, als die Einfuhr von
österreichisch-ungarischen Schafen zur alsbaldigen Ab-
schlachtungunter den für Rindvieh dieser Herkunft gel¬
tenden Bedingungen in die für die Einfuhr von Rind¬
vieh aus Österreich-Ungarn geöffneten Schlachthäuser
zugelassen wird.

Berlin, den 20. Februar 1906. I. (?. a,. 1756.
Der Minister für Landwirtschaft,Domänen und Forsten.

I. V.: v. Conrad.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
der Provinzial-Behörden.

21V. 218. Gemäß Artikel 75 Z 1 des Ausführungs¬
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch erkläre ich hiermit
im Einvernehmenmit dem zuständigen Herrn Landgerichts-
Präsideuten die Gemeindesparkasse zu Dümpten zur An¬
legung von Mündelgeld sür geeignet.

Düsseldorf,den 17. Februar 1906. I. v. 1038.
Der Regierungs-Präsident.

211. 221. Der Kollegiensekretär bei der russischen Ge¬
sandtschaft in Darmstadt, von Naranowitsch,ist mit der
vertretungsweisenLeitung des russischen Generalkonsulats
in Frankfurt a. M. an Stelle des erkrankten General-

Ausgegeben zu Düsseldorf am 3. März isve.

konsuls beauftragt und in dieser Amtseigenschaft zuge¬
lassen worden.

Düsseldorf,den 22. Februar 1906. I. I?. 995.
Der Regierungs-Präsident.

212. 223. Auf Grund des Allerhöchsten Erlasses vom
12. Juli 1867 (G.-S. S. 1310) wird dem vorliegenden
Antrage gemäß dem Maschinisten Johann Jakob Putzki
zu Duisburg, geboren am 2. Dezember 1875 zu Kleczewko
(Luisenwalde) und seiner Ehefrau Elisabeth Anna Putzki,
geborenenBrockmann, geboren am 25. September 1834
zu Dortmund, die Genehmigung erteilt, an Stelle des
Familiennamens „Putzki" fortan den Namen „Rinas"
zu führen.

Düsseldorf, den 20. Februar 1906. I. La. 712.
Der Regierungs-Präsident.

21Z. 224. Unter Hinweis auf meine Bekanntmachung
vom 16. Juni 1893/ I. III. 3978 (A.-Bl. S. 338),
bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis, daß der
Beginn des nächsten Kursus zur Ausbildung von Lehr¬
schmiedemeistern an der Lehrschmiede in Charlottenburg
auf Montag den 28. Mai d. Js. sestgesetzt worden ist.

Der Ausbildungskursusdauert 4 Monate und schließt
mit einer Prüfung. Der Unterrichtist unentgeltlich.

An Prüfungsgebühr sind 20 Mark zu entrichten.
Anmeldungensind an den Leiter des Instituts, Stabs

Veterinär a. D. Brand in Charlottenburg, Spreestraße58,
zu richten.

Düsseldorf,den 21. Februar 1906. I. A. 704.
Der Regierungs-Präsident.

214. 229. Der Herr Minister des Innern hat durch
Erlaß vom 10. d. Mts. — II b. 369 — dem Komitee
für den Luxuspferdemarktin Briefen, Westpreußen, die
Erlaubnis erteilt, in Verbindung mit dem diesjährigen
Pferdemarkte eine öffentliche Verlosung von Pferden,
Wagen und anderen Gegenständen zu veranstalten und
die Lose — 100000 Stück zu 1,00 Mark — in der
ganzen Monarchie zu vertreiben.

Düsseldorf,den 22. Februar 1906. I. Oa. 721.
Der Regierungs-Präsident.
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21». 22S.
Uver-

betreffend die im Jahre 1905 eingerichteten Ferienkolonien und sonstigen Veran-

Nr. Kreis

Barmen

Crefeld-Stadt

Duisburg

Gemeinde

^Barmen

Crefeld

Duisburg

Angabe,
von wem

die Veranstaltung

ausgegangen

Verein für Ferienkolonien-
in Barmen

Evangel, Arbeiterverein

Verein zur Förderung der
Volks- und Jugendspiele

Vaterländischer Frauen¬
verein

Theodore vom Rath-Stif¬
tung

Stadt Duisburg

Elberfeld

warmes Frühstück für arme Kinder in

den Monaten Januar bis März

Der Jahresbericht über die Düsseldorfer Ferien-Kolonien ist noch nicht veröffentlicht.

Bezeichnung der getroffenen Einrich¬

tungen und Zahl der Kinder, denen

sie zugute gekommen

^ L «—

«2

- ß 8

«-

!Q
>s-

756

18

16

182

250

247 l356
>622

930

Essen-Stadt

Essen-Land

M. Gladbach-
Land

Elberfeld

Essen

Altenessen

Stoppenberg

Rheydt

Elberfeld er Frauen-Verein

Städtisches Waisenhaus

und städtische Anstalt für

verlassene Kinder

Armenverwaltung

Armenverwaltung

Verein „Ferienkolonie der

früheren Bürgermeisterei
Altendorf"

Verein für Volks- und

Jugendspiele der ehema¬

ligen Bürgermeisterei
Altendors

Zechen, Zweigverein vom

roten Kreuz und Armen¬

verwaltung

Heinrich und Jeanette

Büscher Stiftung

Vaterländischer Frauen¬
verein

Armenverwaltung

Vaterländischer Frauen
verein

Evangelische Diakonie

130

24

5
42

35

32

25

50

55

23

15 ! —

169

100

308

1017

täglich

SS

ficht
staltungen zur Pflege und Kräftigung armer, kranker und schwächlicher Schulkinder.

Dauer

der

Kur u. f. w.

Betrag
der ent¬

standenen

Kosten

Wie sind die Kosten

aufgebracht?
Bemerkungen

durchschnittlich
je 4 Wochen

3 Wochen

3 Wochen

je 5 Wochen

durchschnittlich

je 4 Wochen

4 Wochen

4 Wochen

3 Wochen

4 Wochen

4 Wochen

4 Wochen

etwa je 4 Wochen
dto.

dto.

32500

1355

3100

2884

mehr als
11000

2103

517

1309/
1593 >
1240

1640

6300

Aus Vereinsmitteln,

Pflegegeldern n. s. w.

Freiwillige Beiträge

Zuschuß der Stadt, des
Vaterländischen Frauen¬

vereins, eines Wohltätig

keitsfonds sowie durch frei

willige Beiträge
Vereinsmittel

Stiftungsmittel

Stadtkaffe

Vereinsmittel

StiftungSeinnahmen

Stiftungsmittel

Armenverwaltung

freiwillige Beiträge

dto.

Armenverwaltung evgl.

Kirchenkasse,vaterländischer

Frauenverein, Wohltätig¬

keitsveranstaltungen

Auf den von dem Verein für 1905 herausge

gebeuen sehr beachtenswerten Jahresbericht wird

hingewiesen.

Während der Spiele wurden in der bisherigen

Weise Milch und Brötchen an arme Kinder ver¬

abreicht.

Ferner hat der Verein einer größeren Anzahl

angenkrauker Schulkinder spezialärztliche BeHand

lung zuteil werden lassen.

Während der Ferienspiele wnrden Milch und

Brötchen verabreicht.
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M.-Gladbach-
Land

Lennep

Mettmann

Mülheim-Rnhr-
Stadt

Neuß

Oberhausen

Remscheid

Solingen-Stadt

Solingen-Land

Ohligs

Burscheid und
Gräfrath

Aus dieser Nachweisung ist ersichtlich,

Gemeinde

Odenkirchen

Vierseu

Lennep

Neuhückeswagen
Radevormwald

Rousdorf
Mehrerer Ge¬
meindendes

Kreises

Mülheim-Ruhr

Neuß

Oberhausen

Remscheid

Solingen

Wald

Angabe,
von wem

die Veranstaltung
ausgegangen

Bezeichnung der getroffenen Einrich¬
tungen und Zahl der Kinder, denen

sie zugute gekommen

Armenverwaltung

VaterländischerFrauen¬
verein

Gemeindeverwaltung

Verein „Gemeinwohl"
Gemeindeverwaltung

Die GemeindenHaan, Hei¬
ligenhaus, Vohwinkel,

Wülfrath.Neviges,Gruiten
Mettmann

städtischeVerwaltung

VaterländischerFrauen¬
verein

Armenverwaltung
Stadt Oberhausen

Verein für Ferienkolonien
in Remscheid-Hasten

Verein für Ferienkolonien
in Remscheid

VaterländischerFrauen¬
verein

katholischerFrauenverein
Bergischer Verein für

Gemeinwohl

Gemeinden

Entsendungin Solbäderund

Kinderheilanstalten
Ferienkolonien

Heil-undPflege¬

kuren,Bäder

amOrte

16 —

35
— —

8 — —

5

1

— —

148

62
— —

2 32 —

32
— —-

— —

10
— —

77
— —

35
— —

11
— —

7 —

,—
— —

64
— —

— — —

114

eine
große

Anzahl

200

82

405

100

322

Milch¬
kur

daß Gemeinden, Vereine und Private in erfreulicher Weise
Danke hierfür darf die Hoffnungausgesprochen werden, daß auch in Zukunftdiese Bestrebungengefördertwerden

Düsseldorf, den 23. Februar 1906. H. <z. izi.

21«. 249. Mit Beziehung auf meine Amtsblattbekannt- zirke für das Jahr 1906 folgende Personen beauftragt
machung vom 4. März v. Js. — I. 0a. 807 (Stück 10 worden sind: Johann Bertram aus Neuß, Leonh. Jansen
Nr. 250) — betr. Hauskollekte zum Besten der Charita- und Leonh. Ohlenforst aus Schierwaldenrath, Friedr.

tiven Vereinigung, Genossenschaft mit beschränkter Haftung Poschkamp aus Heiligenhaus. Josef Lennartz aus Rolles-
in Cöln-Nippes, bringe ich hiermit zur öffeutlichenKenntnis, bruch, Martin Völl ans Lammersdorf, Lnkas Louis aus

daß mit der Abhaltung der Kollekte im diesseitigen Be- Sasserath, Joh, Gietzen aus Hirschfeld, Peter Vogt aus

9S

Dauer
der

Kur u. f. w.

Betrag
der ent¬
standenen
Kosten

Wie sind die Kosten
aufgebracht?

Bemerkungen

etwa je 4 Wochen

Herbstferien

4 Wochen

5 Wochen

839

2784

Armenvereinund evangl.
Diakonie

freiw. Beiträge und Ver¬
einsmittel

freie Wohltätigkeitund
städtischer Zuschuß

Mittel der Berthastistung

Es wurdenje V, Liter Milch, ein Brötchenund
3 Zwiebäcke verabreicht.

4 Wochen

6 Wochen

4 Wochen

300
Vereinsmittel

Heeseler Stiftung
Bergischer Verein für

Gemeinwohl,Gemeinde¬
mittel,Sparkassenüber¬
schüsse, Vaterländischer

Frauenverein
freiwilligeBeiträge

Herbstferien

4 Wochen

3.-30. März 1905

4 Wochen

rund 1000

rund 990
rund 1000

530

Stadtkasseund Neußer
Reiterverein

Armenverwaltung
Dispositionsfondsdes
Oberbürgermeisters
freiwilligeGaben

je l/z Liter Milch und 2 Brötchen

4 Wochen
ca. 6000 Vereinsmittel,Beitragder

Stadt, Schenkungen
Vereinsmittel

30 Tage 495
/l

freiw. Beiträge

ca. 4 Wochen

855

2585

Stadtkasse600 Mark
Verein 300 Mark

Vereinsmittel,Armenver¬
waltung, Schulvereine

freiw. Gaben

je Liter Milch und ein Brötchen,

ferner eine Milchkur wie in den Vorjahren.

bestrebt gewesensind, für das körperlicheWohl schwächlicher und leidender Kinder zu sorgen. Mit dem
mögen und die Bitte an Gönner der Sache, auch ferner ihre Beihilfe zu gewähren.

Königliche Regierung,Abteilungfür Kirchen- und Schulwesen.
Mutterschied,Rob. Peters aus Crefeld, EwaldWeber Scheufens aus Birgdeu, Wilhelm Fink aus Arnoldsweiler,
aus Berg.-Gladbach,Peter Graf aus Lammersdorf,Josef Friedr.Koch aus Hilden, Gerh. Wilbers aus Grefrath,
Schneideraus Züsch, Joh. Schneideraus Nettesheim,WilhelmStieger aus Crefeld,MichaelSchäfer aus
Wilhelm Hüllen aus Düsseldorf. Herm. Lüttges und Anton Rupperath,Anton Reitz ans Hasenfeld,Martin Wego
Schwagers aus Crefeld. Theod, Eßer aus Elfgen. Wilh. aus Giesenkirchen.H. Lang aus Overath. Arnold Johnen
Bihn aus Giesenkirchen, Leo Plnm aus Rheydt, Wilh. aus Lammersdorf, Lamb. Lichtschlagaus Düsseldorf.



Herm. Schemann aus Mülheim a,/d, Ruhr, Math, Capell-

mann aus Nippes.

Düsseldorf, den 23. Februar 1906. I. La. 752.
Der Regieruugs-Präsident.

217. 228. Der Herr Minister des Innern hat durch
Erlaß vom 3. d. Mts. — IIV. 370 — dem Pferde¬

zuchtvereine für Elsaß-Lothringen auf Grund Allerhöchster

Ermächtigung die Erlaubnis erteilt, zu der öffentlichen
Ausspielung von Pferden, Wagen und anderen Gegen¬

ständen, die der Verein mit Genehmigung des Ministeriums

in Straßburg in diesem Jahre zu veranstalten beabsichtigt,

auch im diesseitigen Staatsgebiete, und zwar im Re¬
gierungsbezirk Sigmaringen, sowie in den Provinzen

Hannover, Hessen-Nassau, Westfalen und Rheinland, Lose
zu vertreiben,

Düsseldorf, den 22. Februar 1906. I. La. 618.

Der Regieruugs-Präsident.

218, 246. Das dem Schiffer Wilhelm Wagener zu

Duisburg für die Rheinstrecke von Straßburg bis ins

Meer und dessen schiffbaren preußischen Nebenflüssen aus¬
gestellte Schifferpatent vom 9. Februar 1905, I. A 315,

wird hiermit für ungültig erklärt. Gültigkeit hat nur

das ihm heute ausgefertigte Duplikat.
Düsseldorf, den 22. Februar 1906. I. V. 801,

Der Regieruugs-Präsident.
21V. 247. Auf Grund des Allerhöchsten Erlasses vom

12. Juli 1867 (G.-S. S. 1310) wird dem vorliegenden

Antrage gemäß dem Kinde Grete Johanne Klemroth in

Barmen, geboren am 27. Januar 1906 zu Barmen, die
Genehmigung erteilt, an Stelle der Vornamen „Grete

Johanne" fortan die Vornamen „Grete Johanne Hilde¬
gard" zu führen.

Düsseldorf, den 22. Februar 1906. I. La. 716.

Der Regieruugs-Präsident.

^2V, 255. Auf Ersuchen der Königlichen Intendantur
des 7. Armeekorps zu Münster werden die Gemeinde¬

behörden des diesseitigen Verwaltungsbezirks veranlaßt,
die für das laufende Rechnungsjahr etwa no vorlie¬

genden Liquidationen über sämtliche auf Militärfonds

ju übernehmenden Ausgaben bis zum 10, April d, Js,

der genannten Intendantur einzureichen, damit die An¬

weisung dieser Liquidationen noch vor dem Jahres¬
abschlüsse erfolgen kann.

Düsseldorf, den 27. Februar 1906. I. 633.

Der Regieruugs-Präsident.

221. 259. Der zum Konsul für Bolivien in Düssel¬

dorf ernannte Ernst Rosenthal ist in dieser Amtseigen¬

schaft anerkannt und zugelassen worden.
Düsseldorf, den 24. Februar 1906. I. ?. 1046.

Der Regierungs-Präsident.

222. 245. Der Bundesrat hat in der Sitzung vom
8. d. Mts,, Z 101 der Protokolle, beschlossen, den Ent¬

würfen eines Statistischen Warenverzeichnisses nebst den

Anlagen ü und V, eines Verzeichnisses der Massen¬

güter sowie der Ausführungsbestimmuugen und Disnst-

vorschristen znm Gesetze, betreffend die Statistik des

Warenverkehrs mit dem Auslande nebst Anlagen mit
der Maßgabe zuzustimmen, daß die sämtlichen Entwürfe

vom I, März 1906 ab in Wirksamkeit treten.

Ich bringe dies hiermit zur öffentlichen Kenntnis mit
dem Hinzufügen, daß die neuen Bestimmungen und die

zugehörigen Verzeichnisse bei den Abfertigungsstellen der

Zoll- und Steuerverwaltung innerhalb der gesetzlichen

Dienststunden eingesehen werden können und auch im Buch¬
handel käuflich sein werden.

Cöln, den 23. Februar 1906, 3696.

Der Proviuzialsteuerdirektor: Trieft.

, 22Z. 244. Mit dem 1. April d. Js. tritt die Zollab¬

fertigungsstelle am Zollhafen in Nenß als selbständige

Amtsstelle mit eigener Kassenverwaltung in Wirksamkeit,

Durch Erlaß des Herrn Finanzministers vom 9. d.

Mts, III 1748 sind der genannten Zollstelle die gleichen

Abfertigungsbefugnisse beigelegt worden, die das Haupt¬

steueramt zu Neuß gegenwärtig besitzt, außerdem auch

sämtliche Befugnisse im Eisenbahnverkehr.
Cöln, den 23. Februar 1906. L,. 3313.

Der Provinzialsteuerdirektor: Trieft.

224. 248. Unter Bezugnahme auf Z 12 des Vereins¬

zollgesetzes vom 1, Jnli 1869 wird hierdurch zur öffent¬

lichen Kenntnis gebracht, daß das Warenverzeichnis zum
neuen Zolltarif, sowie die Anleitung für die Zollabferti¬

gung und die anzuwendenden Tarasätze vom Bundesrat

genehmigt sind und mit dem 1. März d. Js. in Kraft
treten.

Die in Betracht kommenden Drucksachen können bei

den Amtsstellen der Zoll- und Steuerverwaltung während

der gesetzlichen Dienststnnden eingesehen werden.
Cöln, den 24. Februar 1906. 3874.

Der Provinzialsteuerdirektor: Trieft.

22a. 250. Der Bundesrat hat in der Sitzung vom ^
15, ds. Mts. — H 119 der Protokolle — die Getreide¬

lager-Zollordnung mit Wirkung vom 1. März 1906 ab

genehmigt.
Die Ordnung wird in den Zentralblättern für das

Deutsche Reich und der Abgabengesetzgebung und Ver¬

waltung zum Abdruck gelangen. Bei den zuständigen

Amtsstellen kann Einsicht in die Bestimmungen genommen
werden.

Cöln, den 27. Februar 1906. 4039.

Der Provinzialsteuerdirektor: Trieft.
226. 251. Der Bundesrat hat in der Sitzung vom

15. ds. Mts. — Z 119 der Protokolle — die Einfuhr¬

scheinordnung mit Wirkung vom 1. März 1906 ab ge¬
nehmigt. Die Ordnung wird in den Zentralblättern der

Abgabengesetzgebung und Verwaltung und für das Deutsche

Reich abgedruckt werden.

Bei den zuständigen Amtsstellen kann Einsicht in die

Bestimmungen genommen werden.
Cöln, den 27. Februar 1906. ä,. 4033.

Der Provinzialsteuerdirektor: Trieft.

227. 256. Der Bundesrat hat in der Sitzung vom

24. d. Mts., H 160 der Protokolle, die Ausführungs¬

bestimmungen zu dem Gesetze über die Wertbestimmung

der Einfuhrscheine im Zollverkehre genehmigt.

Die Aussührungsbestimmungeu werden in den Zentral¬
blättern für das Deutsche Reich und der Abgabengesetz¬

gebung und Verwaltung zum Abdruck gelangen.

Bei den zuständigen Amtsstellen kann Einsicht in die



Bestimmungen genommen werden,
Cöln, den 27. Februar 1906, 4041,

Der Provinzialsteuerdirektor: Trieft.

228. 257. Der Bundesrat hat in der Sitzung vom

11. Januar d. Js. — Z 24 der Protokolle — die Holz¬

lagerzollordnung mit Wirkung vom 1, März 1906 ge¬
nehmigt.

Die Ordnung wird in den Zentralblättern für das

Deutsche Reich und der Abgabengesetzgebung und Ver¬

waltung zum Abdruck gelangen und kann bei den be¬
treffenden Amtsstellen eingesehen werden.

Cöln, den 28. Februar 1906, 4043.

Der Provinzialsteuerdirektor: Trieft.

229. 258. Der Bundesrat hat in der Sitzung vom

15. d. Mts. — Z 119 der Protokolle — die Ölmühlen-

Zollordnung mit Wirkung vom 1. März 1906 genehmigt.
Die Ordnung wird in den Zentralblättern für das

Deutsche Reich und der Abgabengesetzgebung und Ver¬

waltung zum Abdruck gelangen, kann auch bei den be¬

teiligten Amtsstellen eingesehen werden.
Cöln, den 28. Februar 1906, 4042.

Der Provinzialsteuerdirektor: Trieft.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
anderer Behörden.

23V, 253. Gemäß Z 11 der Wahlordnung für die

Handwerkskammer zu Düsseldorf vom 23, August 1899

bringe ich nachstehend das Ergebnis der Neu- bezw,

Ersatzwahlen zur Handwerkskammer für die ausgeschiedenen

Mitglieder und Ersatzmänner mit dem Hinweise zur

öffentlichen Kenntnis, daß Beschwerden gegen die Rechts¬

gültigkeit der Wahlen binnen 4 Wochen bei dem Herrn

Regiernngs-Präsidenten zu Düsseldorf einzureichen sind.
Es sind gewählt worden:

im Wahlbezirk I — Düsseldorf —
s>) zu Mitgliedern auf 6 Jahre: 1. Jakob Wein¬

garten, Schlossermeister, 2. K. Theisen, Bäckermeister,

3. Josef Wurmann, Schneidermeister, sämtlich zu Düssel¬

dorf, 4, C. F. Diederichs, Fleischermeister zu Remscheid,

b) zu Ersatzmännern ans 6 Jahre: 1. Heinrich

Florack, Bauunternehmer, 2. G. Köhne, Klempnermeister,

3. Hubert Weskamp, Schuhmachermeister, sämtlich zu

Düsseldorf, 4. Hugo Schmidt, Barbier und Friseur zu
Solingen.

Im Wahlbezirk II — Essen. —

a) zu Mitgliedern auf 6 Jahre: 1. Benedikt

Grotkamp, Schmiedemeister, 2.Wilhelm Keute ssu., Schuh¬

machermeister, beide zu Essen,

l>) zu Ersatzmännern auf 6 Jahre: 1. Bernhard

Kohlpoth, Schuhmachermeister zu Relliughauseu, 2. Max
Wiese, Friseur zu Rotthausen,

o) zu Er s a tzm ä n n e rn auf 3 Jahre: I .Julius

Zimmermann, Metzgermeister zu Kettwig, 2. Karl Eschert,

Schuhmachermeister zu Essen.

Im Wahlbezirk III — Duisburg —

g,)zu Mitgliedern auf 6 Jahre: 1. Fl.

Blanke, Barbier und Friseur zu Oberhausen, 2. P. Nolte,

Metzgermeister zu Wesel, 3. Aug. Neugebauer, Zimmer¬

meister zu Sterkrade, 4. Karl Schreiber, Schneidermeister
zu Ruhrort,

d) zu Ersatzmännern auf 6 Jahre: 1.

Hermann Barte, Metzgermeister zu Mülheim-Ruhr, 2. G.
Sevens, Schuhmachermeister zu Rees, 3. Gerhard Schür^

mann, Klempnermeister, 4. Ed. Pflugstaedt, Bäckermeister,
beide zu Ruhrort,

e) zum Ersatzmann auf 3 Jahre: Felix

Pickers, Uhrmacher zu Duisburg.
Im Wahlbezirk IV — Elberfeld —

a) zu Mitgliedern auf 6 Jahre: 1. Hrch.

Spelz, Friseur zu Elberfeld, 2. Peter Bernhard, Maler¬

und Anstreichermeister zu Barmen, 3. P. W. Schulte,
Bauunternehmer, 4. Heinrich Jakobs, Schreinermeister, beide

zu Elberfeld, 5. Aug. Dörendahl, Uhrmacher zuLaugenberg.

d) zu Ersatzmännern auf 6 Jahre: 1. Chr.

Lennartz, Schuhmachermeister zu Wülfrath, 2. Franz
Wodtke, Anstreichermeister zu Elberseld, 3. D. Hnssels,

Bauunternehmer zu Wermelskirchen, 4. H. Troost, Schnei¬

dermeister zu Elberfeld, 5. A. Putzer, Fleischermeister zu
Velbert,

o) zum Ersatzmann auf 3 Jahre: C.
Schmidt, Wagenbauer zu Lennep.

Im Wahlbezirks — M. -Gladbach —

a) zu Mitgliedern auf 6 Jahre: 1. Wilhelm
Coruelißen, Bäckermeister zu Dülken, 2. Josef Gesell,

Metzgermeister zu Neuß, 3. Wilh, Elfenkämper, Metzger¬

meister zu M.-Gladbach, 4. Wilh, Köhler, Feilenhauer

zu Rheydt,

d) zu Ersatzmännern auf 6 Jahre: 1,
Rudolf Austötz, Maler- und Anstreichermeister zu Kalden-

kirchen, 2. Wilhelm Vogels, Schneidermeister zu Neuß,

3. Christ. Gerhard, Schuhmachermeister zu Süchteln,

4. Peter Baum, Schneidermeister zu Odenkirchen,

Im Wahlbezirk VI -- Crefeld—-

a) zu Mitgliedern auf 6 Jahre: 1. Hubert
Frenken, Schreinermeister, 2. Fritz Hartes, Bäckermeister,

3. Anton Hiutzen, Metzgermeister, 4. Vitus Kobel,

Schlossermeister, sämtlich zu Crefeld, 5. Theodor Schroers,

Schuhmachermeister zu Kempen,

b) zu Ersatzmännern auf 6 Jahre: 1. Jo¬
hann van Acten, Buchdruckermeister, 2, Theodor Derks,

Schuhmachermeister, 3. Emil Jngenwerth, Malermeister,

4. Fritz Schaas, Barbier und Friseur, sämtlich zu Crefeld,
5. Tillmann Verheggen, Bäckermeister zu Grefrath.

Düsseldorf, den 3. März 1906.

Der Wahlkommissar: Erbslöh, Regierungsrat.

2Z1. 227. Tierärztliche Hochschule Berlin,
Luisenstraße 56.

Das Sommerfemester beginnt am 23. April d. Js.

Die Immatrikulationen beginnen am 9. April und dauern

bis zum 1, Mai 1906. Aufnahmebedingungen und Stun¬

denplan werden auf Erfordern vom Bureau abgegeben.
Der Rektor: Fröhner,

232 200. Seepolizeiverordnung

betreffend Verbot des Passierens, Krenzens, Ankerns pp,

von Schiffen und Fahrzeugen auf gesperrtem Spreng¬
gebiet.Die II. Torpedoabteilunghält in der Zeit vom 1. April
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bis 1. Oktober 1906 von 6 Uhr vormittags bis 8 Uhr

nachmittags Sprengübungen auf der Jade ab. DaZ

Übungsfeld, im Vareler Tief liegend, wird begrenzt im
Norden durch die Richtungslinie von Tonne 23, im

Osten durch die 6 w Grenze, im Süden durch die

Richtungslinie O von Tonne Varel ö, im Westen durch
die Richtungslinie N von Tonne Varel L. — Das Ge¬

biet kennzeichnet sich außerdem dadurch, daß im Biereck

um dasselbe Klotzbojen mit roten Fähnchen ausgelegt sind.

Außer den erwähnten Übungen finden auf demselben

Übungsfelde während der genannten Monate Nachtspreng-
übuugeu und zwar vom Dunkelwerden bis Mitter¬
nacht statt.

Der Verkehr auf anderen nicht bezeichneten Teilen des

vorerwähnten Fahrwassers wird durch die Übungen nicht
beeinträchtigt.

Das Passieren, Kreuzen und Ankern von Schiffen und

Fahrzeugen jeder Art in dem Sprenggebiet während der

oben bestimmten Zeiten wird auf Grund des Z 2 des

Gesetzes betr. die Reichskriegshäfen vom 19. Juni 1883,
Reichsgesetzblatt Seite 105 Nr. 1493 verboten.

Zur Durchführung dieses Verbotes ist ein Torpedoboot

bezw. ein Dampfbeiboot auf dem Übungsfelde stationiert.

Dasselbe führt bei Tage eine rote Flagge, bei Nacht eine

rote über einer weißen Laterne im Bug.

Deu Anordnungen derselben bezüglich des Passierens

des Übuugsseldes ist sofort und nnbedingt Folge zu leisten.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden ans
Grund des Z 2 des vorhergenannten Gesetzes mit Geld¬

strafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft.
Wilhelmshaven, den 31. Januar 1906.

Kaiserliches Kommando der Marinestation der Nordsee.

2SZ 201 Seepolizei-Verordnung

betreffend Verbot des Passierens, Kreuzens, Ankerns pp.

von Schiffen, Fahrzeugen, Booten pp. auf gesperrtem
Schießgebiet.

1. Vom 15. März bis 10. Juni hält die 2. Matrosen-

artillerie-Abteilnng auf der Jade Schießübungen ab; mit

einigen Ausnahmen täglich von 7 Uhr vormittags bis

6,30 Uhr nachmittags, außerdem am 11. und 12. April,
4., 5., 21. und 22. Mai auch nachts.

2. Das gesamte Schießgebiet ist begrenzt: im Norden
durch den Breitenparallel der Tonne 13, im Süden durch

die Linie Tonne 24 — Schornstein der alten Pump¬
station.

3. Als Zeichen, daß geschossen wird, weht im Fort

Heppens oder linke Flügelbatterie oder Rüstersiel oder

Grodenbatterie oder Altonabatterie oder in mehreren oder

allen Forts ein roter Doppelstander, dessen Niedergehen

die Beendigung des Schießens bedeutet. Halb geholt

bedeutet er eine kurze Unterbrechung, während der Kriegs¬

schiffe, Post- und Passagierdampfer passieren dürfen. Geht

der Stander vor Erreichen der Grenzen des Schieß-
gebiets vor, so darf es nicht mehr betreten werden.

4. Betreten des Schußfeldes und Aufsuchen von Ge¬

schossen ist Zivilpersonen verboten. Boote, die in dieser ,
Absicht auf den Watten pp. angetroffen werden, werden

beschlagnahmt und die Besitzer bezw. Führer unnachsicht-
lich zur Anzeige gebracht.

5. Das Schußfeld wird am 15. Juni freigegeben.

Übungsgeschosse, die dann gesunden werden, sind falls
Finderlohn beansprucht wird, an das Artilleriedepot in

Wilhelmshaven abzugeben; Anmelden allein sichert den
Finderlohn nicht.

6. Personen, die nach dem 15. Juni blindgegangene,

scharfgeladene Geschosse finden, haben diese durch eine

eingesteckte Pricke (Strauch PP.) zu bezeichnen und dem
Artilleriedepot Wilhelmshaven umgehend Mitteilung zu

machen. Ein Bewegen solcher Geschosse — kenntlich durch

einen roten Bleimennigeanstrich und eine schwarz gemalte

Spitze mit Zündvorrichtung — sowie ein Herausschrauben

der Zünder ist mit Lebensgefahr verbunden und untersagt.

7. Die Höhe der Finderlöhne richtet sich nach den in

früheren Seepolizeiverordnungen gemachten Angaben.
8. Unter Bekanntmachung des Vorstehenden wird auf

Grund des Z 2 des Gesetzes betreffend die Reichskriegs¬

häfen vom 19. Juni 1883 R,-G,-Bl. Fol, 105 Nr. 1493

das Passieren, Kreuzen, Ankern usw. von Schiffen usw.

jeder Art in dem oben bezeichneten Schußgebiet verboten,

solange der rote Doppelstander zu sehen ist.

9. Zur Durchführung des Verbotes befinden sich am

Ort Minenleger als Polizeiboote. Den Anordnungen

der Führer dieser Boote ist Folge zu leisten.

10. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnungen
werden auf Grund des Z 2 des angegebenen Gesetzes

mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder entsprechender

Haft bestraft.
11. Größere Schießpausen an den einzelnen Tagen

finden nach eventuellen besonderen Festsetzungen statt, die

am Tage vor dem Schießen beim Kommando der

2. Matrosenartillerie-Abteilung erfragt werden können
und die in den Wilhelmshavener Kommandanturbefehlen

veröffentlicht werden.

Wilhelmshaven, den 31. Januar 1906.

Kaiserliches Kommando der Marinestation der Nordsee.
2S4. 210. Königliche Fachschule für Metall¬

industrie zu Jserlohn.

Staatsanstalt mit Lehrwerkstätten.

Versuchsstation für Legierungen und Metallfärbung.

Beginn des neuen Schuljahres am 3. April 1906.
Abteilungen:

Modelleure, Ziseleure und Graveure,

ö. Kunstschmiede, Werkzeugschlosser, Dreher und Drücker,

v. Galvanoplastiker, Galvaniseure, Metallfärber, Former

und Metallgießer.

Dauer des Unterrichtskursus für jede Abteilung 3 Jahre.

Aufnahmebedingungen: Ausreichende Volksschulbildung
und ein Alter von mindestens 14 Jahren.

Schulgeld: Für ordentliche Schüler 60 Mark jährlich;

für Hospitanten mit mehr als 20 Wochenstunden

60 Mark jährlich; für Hospitanten mit weniger als

20 Wochenstunden 30 Mark jährlich; für Ausländer

300 Mark jährlich.

Programme kostenfrei durch den Direktor.

Hierzu die Öffentlichen Anzeiger Nr. 48, 49, 50, 61 und S2.

Redigiert im Bureau der Königlichen Regierung. — Druck von L. Boß k Eie. Königliche Hofbuchdruckerei in Düsseldorf.
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